
 
Vergleich der weiterführenden schulischen Bildungsgänge nach 
der Grundschule zwischen der Oberschule, so wie es die 
Stadtschule ist,  und einem Gymnasium. 
 
 
 
 

  
 

  
Erweiterte Berufsbildungsreife    
 
 
Fachoberschulreife     
 
 
allgemeine Hochschulreife   
   

 
Leistungs- und Begabungsklassen (LuBK) 

Unter Beibehaltung der sechsjährigen Grundschule im Land Brandenburg können ab dem Schuljahr 2007/08 zur 
Förderung besonderer Leistungen und Begabungen Schülerinnen und Schüler bereits nach vier Jahren 
Grundschulzeit an ausgewählten Gymnasien oder Gesamtschulen aufgenommen werden. Das Brandenburgische 
Schulgesetz sieht vor, dass die Einrichtung von Leistungs- und Begabungsklassen (LuBK) ab Jahrgangsstufe 5 
an bis zu 35 Schulstandorten in öffentlicher und anteilig in freier Trägerschaft möglich ist. 
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Studium (Fachhochschule, Universität) 
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